
 
Amtliche Bekanntmachung 

 

Wahl der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2011 
- Öffentliche Auslegung der Wählerlisten - 

 
Die Wahlleiter/in der Wahl der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2011 ma-
chen hiermit gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die 
Errichtung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (LK-Wahlordnung) vom          
20. April 2005 Ort und Zeit der Auslegung der Wählerlisten wie folgt öffentlich bekannt: 
 
Wahltermin ist der 19. Oktober 2011, 15.00 Uhr. Bis zu diesem Termin müssen die Wahl-
briefe bei den Wahlleitern eingegangen sein. Wählen kann nur, wer in die Wählerlisten 
eingetragen ist. Die Wählerlisten liegen für die jeweiligen Wahlbezirke von Dienstag, dem 
6. September, bis Dienstag, dem 13. September 2011 (außer Samstag und Sonntag), in 
der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur allgemeinen Einsicht öffentlich aus. Einsprüche 
gegen die Richtigkeit der Wählerlisten können spätestens bis zum Ablauf der Auslegungs-
frist bei der Wahlleiterin/ dem Wahlleiter erhoben werden. 
 
 
1. Für den Wahlbezirk Coesfeld 

liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Borkener Straße 25, Erdgeschoss, Zimmer 018, 48653 Coesfeld. 
 
 

2. Für den Wahlbezirk Düren 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Rütger-von Scheven-Straße 44, Erdgeschoss, Zimmer 2, 52349 Düren. 
 
 

3. Für den Wahlbezirk Euskirchen 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Rütger-von Scheven-Straße 44, Erdgeschoss, Zimmer 2, 52349 Düren. 
 
 

4. Für den Wahlbezirk Gütersloh 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Waldenburger Straße 6, Erdgeschoss, Zimmer 1, 48231 Warendorf sowie in der Ge-
schäftsstelle des Betriebshilfsdienstes, Haus des Bauern, Bielefelder Straße 47, 
33378 Rheda-Wiedenbrück. 
 
 

5. Für den Wahlbezirk Hochsauerland 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Dünnefeldweg 13, 1. Obergeschoss, Zimmer 122, 59872 Meschede. 

 
 
6. Für den Wahlbezirk Kleve 

liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht im Landwirtschaftszentrum Haus 
Riswick, Anmeldung, Elsenpaß 5, 47533 Kleve. 
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7. Für den Wahlbezirk Lippe 

liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Bohlenweg 3, Erdgeschoss, Zimmer 202, 33034 Brakel sowie in der Geschäftsstelle 
des Lippischen Landwirtschaftlichen Hauptvereines e.V., Triftenstraße 115, 2. Ober-
geschoss, 32791 Lage. 
 

 
8. Für den Wahlbezirk Minden-Lübbecke 

liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle,                                                
Kaiserstraße 17, 1. Obergeschoss, Zimmer 22, 32312 Lübbecke. 
 
 

9. Für den Wahlbezirk Olpe 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Dünnefeldweg 13, 1. Obergeschoss, Zimmer 122, 59872 Meschede. 
 
 

10. Für den Wahlbezirk Recklinghausen 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Geschäftsstelle des Landwirt-
schaftlichen Kreisverbandes Recklinghausen, Breukerhaus, Börster Weg 20, Erdge-
schoss, Sekretariat, 45657 Recklinghausen. 
 
 

11. Für den Wahlbezirk Rheinisch-Bergischer Kreis 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Bahnhofstraße 9, Erdgeschoss, Zimmer 36, 51789 Lindlar. 
 
 

12. Für den Wahlbezirk Rhein-Kreis Neuss 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Gartenstraße 11, Erdgeschoss, Zimmer 13, 50765 Köln. 
 
 

13. Für den Wahlbezirk Siegen-Wittgenstein 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle,                           
Dünnefeldweg 13, 1. Obergeschoss, Zimmer 122, 59872 Meschede. 

 
 
14. Für den Wahlbezirk Steinfurt 

liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Hembergener Straße 10, Erdgeschoss, Zimmer 37, 48369 Saerbeck. 
 
 

15. Für den Wahlbezirk Viersen 
liegen die Wählerlisten zur öffentlichen Einsicht in der Kreisstelle, 
Gereonstraße 80,  1. Obergeschoss, Zimmer 106, 41747 Viersen. 
 
 

 
 
Die Geschäftsführer/in der vorgenannten Kreisstellen als zuständige Wahlleiter                  
am 1. September 2011 
 


